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§ 119 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2015 

Beachte 

Zum Geltungsbereich vgl. § 906 Abs. 27. 

Text 

Beschlussfassung 

§ 119. (1) Gesellschafterbeschlüsse erfordern die Zustimmung aller zur Mitwirkung bei der 
Beschlussfassung berufenen Gesellschafter. 

(2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, so bestimmt sie 
sich nach den abgegebenen gültigen Stimmen. Das Stimmgewicht entspricht den 
Beteiligungsverhältnissen. Sind nicht alle Gesellschafter am Kapital beteiligt, wird die Mehrheit nach 
Köpfen berechnet. Arbeitsgesellschafter, denen der Gesellschaftsvertrag einen am Wert ihrer Arbeit 
orientierten Kapitalanteil zubilligt, gelten als am Kapital beteiligt. 


